jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 61 BPVS Fordergestelle,
Fordergefaf3e und Gegengewichte

BPVS - Bergpolizeiverordnung fur die Seilfahrt

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.09.2017

1. (1)An Fordergestellen, Fordergefallen und Gegengewichten mussen die zur Aufhangung dienenden und mit ihnen
fest verbundenen Teile eine wenigstens zehnfache Sicherheit im Verhaltnis zur statischen Hochstbelastung bei
Guterforderung aufweisen, die sonstigen tragenden Teile eine wenigstens siebenfache Sicherheit.

2. (2)SchweiBungen an tragenden Konstruktionsteilen von fur die Seilfahrt verwendeten Fordergestellen und
FordergefalBen sind unzulassig.

In Kraft seit 01.10.1975 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 61 BPVS Fördergestelle, Fördergefäße und Gegengewichte
	BPVS - Bergpolizeiverordnung für die Seilfahrt


